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Öffentliche Bekanntmachungen des Amtes Neverin und der Gemeinden  
Beseritz, Blankenhof, Brunn, Neddemin, Neuenkirchen, Neverin, Sponholz, Staven, 
Trollenhagen, Woggersin, Wulkenzin, Zirzow.

Termine können  
zu folgenden Zeiten 
vereinbart werden:

Dienstag:� 08:00 – 12:00 Uhr
� 13:00 – 17:30 Uhr

Mittwoch:� 08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag:�08:00 – 12:00 Uhr
� 13:00 – 16:30 Uhr

Öffnungszeiten im 
Gemeindezentrum Wulkenzin: 
Dienstag: � 08:00 - 12:00 Uhr 
� 13:00 - 17:00 Uhr

Nutzen Sie bitte die Möglichkeit 
und buchen vorab einen Ter-
min. 
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für die Wahl des 9. Landtags für

Mecklenburg-Vorpommern 
am 20. September 2026 
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2 TELEFONVERZEICHNIS

Amtsverwaltung Amt Neverin • Dorfstr. 36 • 17039 Neverin

Amtsvorsteher: Herr Christian Schenk, Tel.: 0172 885 9301, c.schenk@amtneverin.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung

1. Stellvertreter: Herr Frank Richter
2. Stellvertreter: Herr Marcel Thiele
Schiedsstelle: Herr Klatt, Tel.: 0173 2319242, E-Mail: schiedsstelle@amtneverin.de

Frau Streichert, Tel.: 0395 4212624, E-Mail: streichert.helmut@t-online.de

Einwohnerzahl des Amtsbereiches 8.616 (Stand: 31.12.2025)

Wie erreiche ich wen? Telefon E-Mail-Adresse
Leitender Verwaltungsbeamter
Herr Diekow 039608 25138 a.diekow@amtneverin.de
Leiter Fachbereich Bürgerservice & Zentrale Dienste
Herr Alexander 039608 25118 n.alexander@amtneverin.de
Verwaltung/Schulverwaltung
Frau Kurth 039608 25110 c.kurth@amtneverin.de
Ordnung und Sicherheit, Umwelt, Feuerwehr
Frau Meßmann 039608 25124 s.messmann@amtneverin.de
Ordnung und Sicherheit, Anzeigen, Fundsachen, Friedhofsverwaltung
Frau Rübekeil 039608 25121 c.ruebekeil@amtneverin.de
Bürgerservice (Meldewesen, Gewerbe), Gremienbetreuung
Frau Greeck (Meldewesen, Gewerbe) 
Frau Schulz (Bürgerservice Neverin)
Frau Jungmann (Bürgerservice Wulkenzin)

039608 25127 
039608 25119
039608 25180

t.greeck@amtneverin.de 
n.schulz@amtneverin.de
je.jungmann@amtneverin.de

Fördermittel & technischer Brandschutz
Frau Niestaedt 039608 25129 ch.niestaedt@amtneverin.de
Personal, Lohn und Gehalt
Frau Otte 039608 25123 y.otte@amtneverin.de
Gremienbetreuung, Backoffice, Öffentlichkeitsarbeit
Frau Stelter 039608 25131 m.stelter@amtneverin.de
IT-Service
Herr Aheimer 039608 25111 p.aheimer@amtneverin.de
Leiter Fachbereich Finanzen
Herr Müller 039608 25125 m.mueller@amtneverin.de
Leiterin Amtskasse
Frau Beier 039608 25115 a.beier@amtneverin.de
Vollstreckung
Herr Hamann 039608 25132 p.hamann@amtneverin.de
Steuern
Frau Klatt 039608 25130 a.klatt@amtneverin.de
Geschäftsbuchhaltung
Frau Holz 039608 25120 n.holz@amtneverin.de
Jahresabschlüsse und Anlagenbuchhaltung
Frau Wiedemann-Nimptsch 039608 25153 k.wiedemann@amtneverin.de
Wasser- und Bodenverband, Kindertageseinrichtungen
Frau Finn 039608 25135 u.finn@amtneverin.de
Leiter Fachbereich Bau und Liegenschaften, Bauleitplanung
Herr Siegler 039608 25122 m.siegler@amtneverin.de
Liegenschaften
Frau Kosin 039608 25114 i.kosin@amtneverin.de
Abwasserbeseitigung, Beitragsberechnung, Vertragsmanagement
Frau Laase 039608 25154 m.laase@amtneverin.de
Gebäudemanagement, Mieten / Pachten
Frau Schmeichel 039608 25112 i.schmeichel@amtneverin.de
Hoch- und Tiefbau
Herr Heuer
Herr Jungmann

039608 25137
039608 25117

s.heuer@amtneverin.de
j.jungmann@amtneverin.de

Bauordnung, Vergabe
Frau Lenk 039608 25116 j.lenk@amtneverin.de
Straßenunterhaltung, Straßenverkehrsregelung und Verkehrssicherung
Herr Sievert 039608 25128 c.sievert@amtneverin.de
Außendienst und Baumkontrolle
Herr Stein 039608 25134 m.stein@amtneverin.de
BMV-Wohnungsverwaltung 039608 26481

0395 4292560 info@bmv-nb.de
Polizeistation Neverin
Dorfstraße 36, 17039 Neverin
Neue Rufnummern der Polizeistation Neverin 039608 20574
Polizeirevier Friedland 039601 300224 oder 3000
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Mitteilungen der Amtsverwaltung

Amtlicher Teil

Wahlhelfende für die Wahl des 9. Landtags für Mecklenburg-Vorpommern  
am 20. September 2026 gesucht

Am 29. Juli 2025 hat die Landesregierung den 20. September 
2026 als Wahltag für die Wahl des 9. Landtags für Mecklenburg-
Vorpommern bestimmt.
Um im Amt Neverin einen reibungslosen Ablauf der Wahl zu ge-

währleisten, sind alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinden des Amtsbereichs Neverin aufgerufen, sich als 
Mitglied in einem Wahlvorstand aktiv an der Durchführung der 
Wahl zu beteiligen.
Im Amtsbereich Neverin werden ca. 140 Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer in verschiedenen Funktionen zur Besetzung der 
Wahlvorstände gesucht. Ein Wahlvorstand setzt sich aus einer 
Wahlvorsteherin bzw. einem Wahlvorsteher, einer Schriftfüh-
rerin bzw. einem Schriftführer sowie deren Stellvertretungen 
zusammen. Zudem können bis zu fünf Beisitzer je Wahlvorstand 
berufen werden.
Alle Wahlberechtigten, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
können sich als Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer engagieren. 
Vorkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich. Die Wahlvorste-
herinnen/Wahlvorsteher, Schriftführerinnen/Schriftführer und 
deren Stellvertretungen werden vor den Wahlen durch die Ge-
meindewahlbehörde geschult.
Zu den Aufgaben eines Wahlvorstandes zählen u. a. die Überwa-
chung der Wahlhandlung in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
sowie im Anschluss daran die Ermittlung des Wahlergebnisses, 
nachdem die abgegebenen Stimmen ausgezählt wurden.
Als Anerkennung für Ihren Einsatz erhalten alle Wahlhelfer je 
nach ihrer Funktion im Wahlvorstand eine Aufwandsentschädi-
gung. Die durch die Mitarbeit im Wahlvorstand entstehenden 
Fahrkosten werden selbstverständlich ersetzt.
Wir werden versuchen, Ihre individuellen Präferenzen bezüglich 
des Einsatzortes und der Funktion zu berücksichtigen.
Interessenten können sich gern telefonisch unter 039608/251-
18 oder per E-Mail an n.alexander@amtneverin.de melden.
Wir würden uns freuen, Sie in einem unserer Wahlvorstände be-
grüßen zu dürfen.

Nils Alexander
Gemeindewahlleiter Amt Neverin

WAHLHELFER GESUCHT
für die Wahl des 9. Landtags für

Mecklenburg-Vorpommern 
am 20. September 2026 
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Hinweis des Verlages: Namentlich gekennzeichnete Ar-
tikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch 
verantwortlich ist. Für Text-, Anzeigenveröffentlichungen 
und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäfts-
bedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder 
anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein 
Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprü-
che, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben 
bzw. Sonderfarben werden von uns aus in 4c-Farben 
gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, 
genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. 
Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine 
Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen 
verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfälti-
gungs- und Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, 
Bilder, Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen beim 
Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung 
des Urhebers.
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Gemeinde Brunn
Der Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Brunn über die Aufhebung der Abgrenzungs- und  
Abrundungssatzung für die Ortslage Roggenhagen von April 1992

Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses  
gemäß § 34 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 10 Abs. 3 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn hat mit Beschluss 
vom 26.05.2026 die Aufhebung der Abgrenzungs- und Abrun-
dungssatzung für die Ortslage Roggenhagen von April 1992 ge-
mäß § 34 Abs. 6 i.V.m. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlos-
sen.
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 34 Abs. 6 i.V.m.  
§ 10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntma-
chung tritt die Aufhebung der Abgrenzungs- und Abrundungs-
satzung für die Ortslage Roggenhagen von April 1992 als Satzung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abgrenzungs- und Abrundungssat-
zung für die Ortslage Roggenhagen von April 1992 vollständig 
außer Kraft.
Das Aufhebungsgebiet umfasst alle in der anliegenden Über-
sichtskarte aufgeführten Flurstücke und Flurstücksteile, inner-
halb der in der Übersichtskarte durch eine gestrichelte Linie ge-
kennzeichneten Flächen. 
Die in Kraft getretene Satzung über die Aufhebung der Abgren-
zungs- und Abrundungssatzung für die Ortslage Roggenhagen 
von April 1992 wird mit der Begründung zu jedermanns Einsicht 
bereit gehalten und kann im Amt Neverin, Dorfstraße 36, 17039 
Neverin, während der Öffnungszeiten eingesehen werden  
(außerhalb der Öffnungszeiten nach vorheriger Terminabstim-
mung). Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Die in Kraft getretene Satzung über die Aufhebung der Abgren-
zungs- und Abrundungssatzung für die Ortslage Roggenhagen 
von April 1992 wird mit der Begründung ergänzend auch in das 
Internet, über die Homepage des Amtes Neverin, zu erreichen 
unter https://amtneverin.de/unsere-gemeinden/gemeinde-
brunn/satzungen eingestellt.
Ebenso wird die in Kraft getretene Satzung über die Aufhebung 
der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung für die Ortslage Rog-
genhagen von April 1992 über das zentrale Internetportal des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern zugänglich gemacht. Der 
Zugang erfolgt über das Bau- und Planungsportal M-V unter ht-
tps://www.bauportal-mv.de.

Hinweis nach § 215 Abs. 2 BauGB:
Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie die Rechtsfolgen hingewie-
sen. Unbeachtlich werden nach § 215 Abs. 1 BauGB:
• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes,

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs und

• nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Fehler, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.

Hinweis nach § 44 Abs. 5 BauGB:
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt (§ 44 
Abs. 3 Sätze 1 und 2 BauGB). Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahrs, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB).

Hinweis nach § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V):
Es wird auf § 5 Abs. 5 KV M-V hingewiesen. Danach kann ein 
Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der 
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommerns enthalten 
oder aufgrund der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpom-
merns erlassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, wenn der Verstoß nicht innerhalb der Jahresfrist schriftlich 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist. Eine Verletzung von Anzeige-, Geneh-
migungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann stets gel-
tend gemacht werden.

Brunn, den 09.06.2026

gez. Christian Schenk
Bürgermeister
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Übersichtskarte mit Darstellung des Aufhebungsgebietes: Gemeinde Brunn
Der Bürgermeister

Satzung über die Festlegung  
der Grenzen des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles Roggenhagen 

nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB  
der Gemeinde Brunn

Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungs-
beschlusses gemäß § 34 Abs. 6 i.V.m. § 10 Abs. 3 

BauGB
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn hat mit Beschluss 
vom 26.05.2026 die Festlegung der Grenzen des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles Roggenhagen gemäß § 34 Abs. 6 i.V.m. 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 34 Abs. 6 i.V.m.  
§ 10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt die Festlegung der Grenzen des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles Roggenhagen als Satzung in Kraft.
Für die planungsrechtliche Zulässigkeitsprüfung von Bauvorha-
ben ist die Festlegung und eindeutige Abgrenzung des im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils (Innenbereich) von maßgeblicher 
Bedeutung.
Im Bereich des Ortsteils Roggenhagen bestehen gegenwärtig 
erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Abgrenzung zwi-
schen Innenbereich und Außenbereich. Zur Beseitigung dieser 
Abgrenzungsunklarheiten sowie zur Herstellung der erforder-
lichen Rechtsklarheit und Rechtssicherheit legt die Gemeinde 
Brunn die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
Roggenhagen durch Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB 
fest. Innerhalb der festgelegten Grenzen des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles Roggenhagen richtet sich die bauplanungs-
rechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 BauGB.
Der räumliche Abgrenzungsbereich der Klarstellungssatzung um-
fasst die gesamte Ortslage Roggenhagen und ist der beigefügten 
Übersichtskarte zu entnehmen.
Die in Kraft getretene Satzung über die Festlegung der Grenzen des 
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Roggenhagen nach § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB der Gemeinde Brunn wird zu jedermanns 
Einsicht bereit gehalten und kann im Amt Neverin, Dorfstraße 36, 
17039 Neverin, während der Öffnungszeiten eingesehen werden 
(außerhalb der Öffnungszeiten nach vorheriger Terminabstim-
mung). Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Die in Kraft getretene Satzung über die Festlegung der Grenzen 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Roggenhagen wird 
ergänzend auch in das Internet über die Homepage des Amtes 
Neverin, zu erreichen https://amtneverin.de/unsere-gemeinden/
gemeinde-brunn/satzungen eingestellt.
Ebenso wird die in Kraft getretene Satzung über die Festlegung 
der Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Roggen-
hagen über das zentrale Internetportal des Landes Mecklenburg-
Vorpommern zugänglich gemacht. Der Zugang erfolgt über das 
Bau- und Planungsportal M-V unter https://www.bauportal-mv.
de.

Hinweis nach § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V):
Es wird auf § 5 Abs. 5 KV M-V hingewiesen. Danach kann ein 
Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kom-
munalverfassung Mecklenburg-Vorpommerns enthalten oder 
aufgrund der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommerns 
erlassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffent-
lichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
wenn der Verstoß nicht innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter 

Foto: stock.adobe.com - Oran Tantapakul

Die nächste Ausgabe  Die nächste Ausgabe  
erscheint  erscheint  

am 25. Juli 2026.am 25. Juli 2026.
Der Redaktionsschluss  Der Redaktionsschluss  

ist am 10. Juli 2026.ist am 10. Juli 2026.
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Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der 
sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Be-
kanntmachungsvorschriften kann stets geltend gemacht werden.

Brunn, den 10.06.2026

gez. Christian Schenk
Bürgermeister

Übersichtskarte mit Darstellung des Abgrenzungsbereiches:

Gemeinde Brunn
Der Bürgermeister

Vorhabenbezogener  
Bebauungsplan Nr. 11  

„Batteriespeicher Rossower Weg“  
der Gemeinde Brunn

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

Bekanntmachung über die frühzeitige Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn hat in ihrer öf-
fentlichen Sitzung am 26.05.2026
beschlossen, dass für das nachfolgend dargestellte Gebiet der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 11 „Batteriespeicher 
Rossower Weg“ im zweistufigen Regelverfahren aufgestellt 
wird.
Der Beschluss ist hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich be-
kannt gemacht.
In der gleichen Sitzung der Gemeindevertretung am 26.05.2026 
wurde der Bebauungsplanvorentwurf in der Fassung vom März 

2026 befürwortet und bestimmt, dass die frühzeitige Unterrich-
tung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgen soll.
Ziel der Planung ist es, durch die Erstellung der verbindlichen 
Bauleitplanung und die Festsetzung eines sonstigen Sonderge-
bietes „Energieinfrastruktur“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und 
den Betrieb einer Batteriespeicheranlage sowie einer unterge-
ordneten Freiflächen-Photovoltaikanlage südlich des Ortsteiles 
Ganzkow zu schaffen. Die Batteriespeicheranlage soll der netz-
dienlichen Speicherung und Bereitstellung elektrischer Energie, 
insbesondere zur Integration fluktuierender erneuerbarer Ener-
gien, zur Bereitstellung von Regelenergie und Systemdienstleis-
tungen, zur Glättung von Lastspitzen sowie zur Entlastung der 
Netzinfrastruktur und zur Stärkung der Versorgungssicherheit 
im übergeordneten Stromnetz dienen. Auf den nicht durch Bat-
teriespeicher oder Netztechnik beanspruchten Flächen ist eine 
ergänzende Freiflächen-Photovoltaikanlage vorgesehen, die der 
lokalen Erzeugung von Grünstrom und der Systemoptimierung 
des Speichers dient.
Der geplante räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 
beläuft sich auf eine Fläche von rund 14 ha. Er umfasst in der 
Gemarkung Ganzkow innerhalb der Flur 1 die Flurstücke 190/1 
und 194. Der geplante Geltungsbereich liegt südlich der Ortsla-
ge Ganzkow. Die Lage und die Abgrenzung des geplanten Gel-
tungsbereiches ist der als Anlage beigefügten Übersichtskarte 
zu entnehmen.
Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind für eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln. Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Brunn stellt den betreffenden Bereich derzeit als Fläche für die 
Landwirtschaft dar. Zur planungsrechtlichen Umsetzung des 
Vorhabens ist daher eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
erforderlich, welche gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfah-
ren zur Aufstellung des Bebauungsplanes durchgeführt wird.
Der Bebauungsplan soll im vollständigen zweistufigen Regelver-
fahren und unter Einbeziehung der Vorschriften zur Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB mit Umweltbericht nach § 2a BauGB 
durchgeführt werden.
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB, über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidenden Lösungen, die für die Neugestal-
tung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und 
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung, erfolgt durch 
Veröffentlichung des Bebauungsplanvorentwurfes in der Fas-
sung vom März 2026 in der Zeit vom

06.07.2026 bis einschließlich 07.08.2026

im Internet unter https://amtneverin.de/unsere-gemeinden/
gemeinde-brunn/bekanntmachungen.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Unterla-
gen des Bebauungsplanvorentwurfes in der Fassung vom März 
2026 im o.g. Zeitraum öffentlich im Amt Neverin ausgelegt. Die 
Unterlagen können im Fachbereich Bau und Liegenschaften, 
Dorfstraße 36, 17039 Neverin während folgender Zeiten einge-
sehen werden:
dienstags von 08:00 - 17:30 Uhr
mittwochs von 08:00 - 12:00 Uhr
donnerstags von 08:00 - 16:30 Uhr
(außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung).
Der Inhalt dieser Bekanntmachung wird zusätzlich in das Inter-
net unter https://amtneverin.de/unsere-gemeinden/gemeinde-
brunn/bekanntmachungen eingestellt.
Des Weiteren werden der Inhalt dieser Bekanntmachung und 
die Unterlagen des Bebauungsplanvorentwurfes in der Fassung 
vom März 2026 für den o.g. Zeitraum im zentralen Internetpor-
tal des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Einsichtnahme 
zugänglich gemacht. Der Zugang erfolgt über das Bau- und Pla-
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nungsportal M-V unter https://www.bauportal-mv.de.
Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentli-
chungsfrist abgegeben werden.
Stellungnahmen sollen elektronisch an m.siegler@amtneverin.
de übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf an-
derem Weg abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Bauleitplanung nicht von Be-
deutung ist.
Unbeschadet des Ergebnisses aus dieser frühzeitigen Unter-
richtung der Öffentlichkeit besteht im Rahmen der förmlichen 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
die Möglichkeit Anregungen vorzubringen. Der Zeitpunkt wird 
gesondert bekannt gemacht. Vor Durchführung der förmlichen 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
wird die Gemeinde Brunn ergänzend noch eine gesonderte In-
formationsveranstaltung für alle interessierte Bürger_innen 
durchführen. Der Zeitpunkt wird gesondert bekannt gemacht.
Datenschutzinformation
Mit Ihrer Stellungnahme beteiligen Sie sich am Verfahren zur 
Aufstellung eines Bauleitplanverfahrens.
Soweit es für die Bearbeitung Ihrer Stellungnahme erforderlich 
ist, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten. Dazu sind 
wir nach den §§ 4 Abs. 1, 19 DSG M-V i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. 
b, c, e und 57 DSGVO befugt. Ihre personenbezogenen Daten, 
die Sie uns zur Bearbeitung Ihrer Stellungnahme zur Verfügung 
stellen oder von denen wir bei der Bearbeitung Kenntnis erlan-
gen, werden zu keinem anderen Zweck als der Bearbeitung Ih-
rer Stellungnahme verwendet. Ihre personenbezogenen Daten 
werden Bestandteil der Originalakte. Für die Behandlung der 
Beschlussvorlage (Abwägungsbeschluss) im öffentlichen Teil der 
Sitzung der Gemeindevertretung werden Ihre personengebun-
denen Daten anonymisiert. Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung 
Ihrer Daten haben oder eines Ihrer nachfolgenden Rechte gel-
tend machen wollen, können Sie sich jederzeit unter
datenschutz@ego-mv.de an unseren behördlichen Datenschutz-
beauftragten (Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ZV eGo-
MV, Eckdrift 103, 19061 Schwerin) wenden.
Sie haben folgende Rechte, um die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu kontrollieren und ggf. dagegen vorzugehen:

- Sie haben das Recht, auf Anfrage Auskunft zu erhalten, ob 
und wie wir Ihre Daten verarbeiten (Art. 15 DSGVO).

- Sie haben das Recht, Berichtigungen oder Ergänzungen zu 
verlangen (Art. 16 DSGVO), falls wir falsche oder unvoll-
ständige Daten zu Ihrer Person verarbeiten.

- Sie können beantragen, dass wir Ihre personenbezogenen 
Daten löschen (Art. 17 DSGVO).

- Sie können beantragen, dass wir Ihre Daten speichern, aber 
nicht mehr verarbeiten dürfen (Art. 18 DSGVO).

- Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 
Widerspruch einzulegen (Art. 21 DSGVO).

Brunn, den 10.06.2026

gez. Christian Schenk
Bürgermeister

Übersichtskarte mit Darstellung des Geltungsbereichs: 
 

 

Gemeinde Brunn
Der Bürgermeister

4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Brunn  
im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 

„Batteriespeicher Rossower Weg“
Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

Bekanntmachung über die frühzeitige Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn hat in ihrer öf-
fentlichen Sitzung am 26.05.2026 beschlossen, dass für das 
nachfolgend dargestellte Gebiet die Bauleitplanung über die 
4. Änderung des Flächennutzungsplanes, im Parallelverfahren 
nach § 8 Abs. 3 BauGB, zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 11 „Batteriespeicher Rossower Weg“, auf-
gestellt wird.
Der Beschluss ist hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB bekannt ge-
macht.

In der gleichen Sitzung der Gemeindevertretung am 26.05.2026 
wurde der Planvorentwurf in der Fassung vom März 2026 be-
fürwortet und bestimmt, dass die frühzeitige Unterrichtung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgen soll.
Die Gemeinde Brunn beabsichtigt die Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 11 „Batteriespeicher Rossower 
Weg“ zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung und den Betrieb einer Batteriespeicheranlage 
und einer untergeordneten Freiflächen-Photovoltaikanlage süd-
lich des Ortsteiles Ganzkow. Der wirksame Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Brunn stellt den betreffenden Bereich derzeit 
aber als Fläche für die Landwirtschaft dar. Da die geplante Nut-
zung als Standort für eine Batteriespeicheranlage von den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplanes somit abweicht, ist für 
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eine geordnete städtebauliche Entwicklung eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes erforderlich. Ziel der Flächennutzungs-
planänderung ist es somit, die Darstellung des betreffenden 
Bereiches entsprechend den Planungszielen anzupassen und 
das Gebiet künftig als ein sonstiges Sondergebiet „Energieinfra-
struktur“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO darzustellen.
Der geplante räumliche Geltungsbereich der 4. Änderung des 
Flächennutzungsplanes beläuft sich auf eine Fläche von rund 14 
ha. Er umfasst in der Gemarkung Ganzkow innerhalb der Flur 
1 die Flurstücke 190/1 und 194. Der geplante Geltungsbereich 
liegt südlich der Ortslage Ganzkow. Die Lage und die Abgren-
zung des geplanten Geltungsbereiches ist der als Anlage beige-
fügten Übersichtskarte zu entnehmen.
Die Bauleitplanung über die 4. Änderung des Flächennutzungs-
planes soll im vollständigen zweistufigen Regelverfahren und 
unter Einbeziehung der Vorschriften zur Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB mit Umweltbericht nach § 2a BauGB durchge-
führt werden.
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB, über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidenden Lösungen, die für die Neugestal-
tung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und 
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung, erfolgt durch 
Veröffentlichung des Planvorentwurfes in der Fassung vom 
März 2026 in der Zeit vom

06.07.2026 bis einschließlich 07.08.2026

im Internet unter https://amtneverin.de/unsere-gemeinden/
gemeinde-brunn/bekanntmachungen.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Unterla-
gen des Planvorentwurfes in der Fassung vom März 2026 im o.g. 
Zeitraum öffentlich im Amt Neverin ausgelegt. Die Unterlagen 
können im Fachbereich Bau und Liegenschaften, Dorfstraße 36, 
17039 Neverin während folgender Zeiten eingesehen werden:
dienstags von 08:00 - 17:30 Uhr
mittwochs von 08:00 - 12:00 Uhr
donnerstags von 08:00 - 16:30 Uhr
(außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung).
Der Inhalt dieser Bekanntmachung wird zusätzlich in das Inter-
net unter https://amtneverin.de/unsere-gemeinden/gemeinde-
brunn/bekanntmachungen eingestellt.
Des Weiteren werden der Inhalt dieser Bekanntmachung und 
die Unterlagen des Planvorentwurfes in der Fassung vom März 
2026 für den o.g. Zeitraum im zentralen Internetportal des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern zur Einsichtnahme zugänglich 
gemacht. Der Zugang erfolgt über das Bau- und Planungsportal 
M-V unter https://www.bauportal-mv.de.
Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentli-
chungsfrist abgegeben werden.
Stellungnahmen sollen elektronisch an m.siegler@amtneverin.
de übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf an-
derem Weg abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Bauleitplanung nicht von Be-
deutung ist.

Unbeschadet des Ergebnisses aus dieser frühzeitigen Unter-
richtung der Öffentlichkeit besteht im Rahmen der förmlichen 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
die Möglichkeit Anregungen vorzubringen. Der Zeitpunkt wird 
gesondert bekannt gemacht. Vor Durchführung der förmlichen 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
wird die Gemeinde Brunn ergänzend noch eine gesonderte In-
formationsveranstaltung für alle interessierte Bürger_innen 
durchführen. Der Zeitpunkt wird gesondert bekannt gemacht.

Datenschutzinformation
Mit Ihrer Stellungnahme beteiligen Sie sich am Verfahren zur 
Aufstellung eines Bauleitplanverfahrens.
Soweit es für die Bearbeitung Ihrer Stellungnahme erforderlich 
ist, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten. Dazu sind 
wir nach den §§ 4 Abs. 1, 19 DSG M-V i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. 
b, c, e und 57 DSGVO befugt. Ihre personenbezogenen Daten, 
die Sie uns zur Bearbeitung Ihrer Stellungnahme zur Verfügung 
stellen oder von denen wir bei der Bearbeitung Kenntnis erlan-
gen, werden zu keinem anderen Zweck als der Bearbeitung Ih-
rer Stellungnahme verwendet. Ihre personenbezogenen Daten 
werden Bestandteil der Originalakte. Für die Behandlung der 
Beschlussvorlage (Abwägungsbeschluss) im öffentlichen Teil der 
Sitzung der Gemeindevertretung werden Ihre personengebun-
denen Daten anonymisiert. Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung 
Ihrer Daten haben oder eines Ihrer nachfolgenden Rechte gel-
tend machen wollen, können Sie sich jederzeit unter
datenschutz@ego-mv.de an unseren behördlichen Datenschutz-
beauftragten (Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ZV eGo-
MV, Eckdrift 103, 19061 Schwerin) wenden.
Sie haben folgende Rechte, um die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu kontrollieren und ggf. dagegen vorzugehen:
- Sie haben das Recht, auf Anfrage Auskunft zu erhalten, ob 

und wie wir Ihre Daten verarbeiten (Art. 15 DSGVO).
- Sie haben das Recht, Berichtigungen oder Ergänzungen zu 

verlangen (Art. 16 DSGVO), falls wir falsche oder unvoll-
ständige Daten zu Ihrer Person verarbeiten.

- Sie können beantragen, dass wir Ihre personenbezogenen 
Daten löschen (Art. 17 DSGVO).

- Sie können beantragen, dass wir Ihre Daten speichern, aber 
nicht mehr verarbeiten dürfen (Art. 18 DSGVO).

- Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 
Widerspruch einzulegen (Art. 21 DSGVO).

Brunn, den 10.06.2026

gez. Christian Schenk
Bürgermeister

Übersichtskarte mit Darstellung des Geltungsbereichs:
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10 GRUNDSCHULE  „ ZUM WASSERTURM“ | FREIWILLIGE FEUERWEHREN

Natur, Spaß und jede Menge gute Laune – die 4. Klassen unterwegs!
Vom 27.05. bis 29.05.2026 erlebten die 4. Klassen der Grundschule 
Neverin eine wunderschöne und erlebnisreiche Klassenfahrt ins 
Haus Wildtierland Gehren. Drei Tage voller Abenteuer, Spaß, Ge-
meinschaft und unvergesslicher Erinnerungen liegen hinter uns.
Gleich zu Beginn erwarteten uns spannende Aktivitäten. Bei der 
Urwaldwanderung erkundeten wir die Natur und erfuhren viel 
Interessantes über Tiere und Pflanzen. Besonders aufregend war 
das Programm „Wasserwelten“, bei dem wir mit Keschern kleine 
Lebewesen aus dem Wasser fischten und genau untersuchten. 
Dabei konnten wir echte Naturforscher sein.
Ein weiteres Highlight war das Wildtierkino mit leckerem Popcorn. 
Gemeinsam schauten wir den spannenden Film und erfuhren viel 
über die heimische Tierwelt.
Natürlich durfte auch der Spaß am Abend nicht fehlen. Beim Lager-
feuer saßen wir gemütlich zusammen, erzählten Geschichten und 
backten Stockbrot. Anschließend wurde bei der Disco ausgelassen 
getanzt. Unsere Lehrerinnen staunten nicht schlecht, als wir ih-
nen einige neue Tanzschritte beibrachten und zeigten, was in uns 
steckt. Sogar eine kleine Modenschau wurde spontan organisiert 
und sorgte für viele staunende Blicke und Lacher.
Kreativ ging es beim Filzen zu. Mit viel Geduld und Geschick ent-
standen tolle kleine Kunstwerke, die viele Kinder stolz mit nach 
Hause nahmen.
Auch gegen Langeweile war bestens vorgesorgt. Wir konnten die 
Sporthalle, die Tischtennisplatten, das Schachspiel, den Fußball-
platz, das Klettergerüst und die Seilbahn nutzen. Für schlechtes 
Wetter hatten unsere Lehrerinnen außerdem viele lustige Ideen 
vorbereitet. Besonders in Erinnerung bleibt die Aufgabe, eine 
zwei Meter lange Sockenschlange zu legen. Das machte so viel 

Spaß, dass wir kurzerhand alle eingepackten Socken der Kinder 
verwendeten. Am Ende hofften wir natürlich, dass jeder wieder 
seine eigenen Sockenpaare fand. Das war ein großes Vergnügen!
Unsere Begleitpersonen unterstützten uns während der gesamten 
Klassenfahrt mit viel Geduld, guter Laune und großem Engage-
ment. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Ebenso 
danken wir unseren Lehrerinnen, die immer für uns da waren. 
Kleine Heimwehphasen konnten sie mit ihren lustigen Geschichten 
und ihrer fürsorglichen Art schnell vertreiben.
Wir haben die gemeinsame Zeit sehr genossen, viel gelacht, Neues 
gelernt und viele schöne Erinnerungen gesammelt, die uns noch 
lange begleiten werden.
Die Klassenfahrt ins Haus Wildtierland Gehren wird uns allen in 
bester Erinnerung bleiben!

Daniela Gehrke und die Klassen 4a/b der Grundschule Neverin

� Fotos: Daniela Gehrke

Ernennung der Wehrführung

Herzlichen Glückwunsch zur Ernennung und Vereidigung als 
Wehrführer bzw. stellvertretenden Wehrführer! 
Am 19.05.26 erfolgte im Rahmen der Gemeinderatssitzung die 
Vereidigung von Roby Birkholz als Wehrführer und Matthias 
Müller als stellvertretenden Wehrführer für die nächsten 6 Jah-
re. 

Zu diesem verantwortungsvollen Amt gratulieren wir im Namen 
der gesamten Gemeinde.
Wir wünschen stets ein glückliches Händchen, die richtigen Ent-
scheidungen in brenzligen Situationen und danken Euch für eure 
Einsatzbereitschaft zum Wohle der Allgemeinheit.
Text und Fotos: Christin Meith
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Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Neubrandenburg  
Gemeindebereiche Staven und Wulkenzin-Breesen

Gottesdienste & Andachten
So. 05.07. Passentin
10:00 Uhr Gottesdienst; Pastorin Katharina Seuffert
So. 12.07. Ganzkow
09:00 Uhr Gottesdienst; Pastor Jörg Albrecht
So. 26.07. Wulkenzin
10:00 Uhr Gottesdienst; Pastorin Katharina Seuffert
So. 26.07. Podewall
10:30 Uhr Andacht; Team Emmaus

Veranstaltungen
Jeden ersten Mittwoch 
im Monat f indet von 
14:30 Uhr - 16:00 Uhr das 
kostenfreie Begegnungs-
café im Gemeindehaus 
Staven, Rossower Str. 25, 
statt. In schöner Gemein-
schaft treffen sich etwa 
15 Frauen und Männer 
aus den Dörfern der ehe-
maligen Kirchengemeinde 
Emmaus-Staven, um den 
Nachmittag gesellig zu-
sammen zu verbringen. 
Zum Kaffee gibt es frisch 
gebackenen Kuchen, ein 
Lied und ein kleiner Impuls 
eröffnen die Runde. Ulrike 
& Gerhard gestalten die Nachmittage und lassen sich immer et-
was Interessantes einfallen. Filme wurden schon gezeigt, Bücher 
vorgestellt, Rätsel gelöst und vieles mehr. Die nächsten Termine 
sind: 1. Juli, 5. August und 2. September. Neue Gäste aus den 
umliegenden Dörfern sind herzlich willkommen! Ulrike Tscherpel 
freut sich unter der 01511 6734658 auf Ihr Interesse.

Woggersiner Abendgeläut
Im klösterlichen Leben ist es Tradition, den Tag immer wieder durch 
Zeiten des Gebets zu unterbrechen. Die Mönche drücken damit 
aus, dass sie ihr Leben von Gott her denken und ordnen möchten. 
Ihren Alltag stellen sie unter Gottes Segen.

Einladung zum Abendgeläut
Mittwochs öffnen wir die Kirchentür um 17:30 Uhr
Wir laden herzlich zu einer halbstündigen Auszeit zur Wochenmitte 
ein. Diese Zeit bietet einen Moment der Stille, eine Kurzgeschich-
te, das Anzünden einer Kerze und wird durch das abschließende 
Glockenläuten um 18:00 Uhr zum Abend beendet.
• Mittwoch, 01.07.2026
• Mittwoch, 15.07.2026

Herzliche Einladung zum Ökumenischen Fahrradpilgertag am 
12.07.2026
Wir starten um 10:00 Uhr am Amthaus Broda, werden uns an-
schließend auf den Weg machen Richtung Penzlin und am späten 
Nachmittag zurück in Neubrandenburg sein. Auf dem Weg werden 
wir mit Musik und Andacht gestärkt, auch für das leibliche Wohl 
ist gesorgt. Anmeldungen bitte bei Pastorin Christina Jonassen: 
christina.jonassen@elkm.de

„Miteinander- inklusive Begegnungsräume im ländlichen Be-
reich gestalten“ – AKTION MENSCH
Unsere neue Mitarbeiterin Melanie Kasimir stellt sich gerne in 
Ihrem Kreis, Ihrer Gruppe, Ihrem Verein vor. Bei Interesse melden 
Sie sich bitte unter 0151 2595540

Hinweis: Unsere kirchlichen Friedhöfe stehen allen offen. Wir 
ermöglichen auch pflegefreie oder pflegeleichte Grabstellen. Wir 
beraten Sie bei Fragen dazu sehr gern.
So erreichen Sie uns:
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Neubrandenburg,  
2. Ringstr. 201+203, 17033 Neubrandenburg

Gemeindebereich Emmaus Staven
Pastor Jörg Albrecht, Tel.: 0176 50200529, joerg.albrecht@elkm.de
Ortsausschuss: Irene Kröning, Tel.: 0176 38231376, irene.kroe-
ning@elkm.de
Gemeindebüro Katrin Miercke, Tel.: 01573 5387070, 
katrin.miercke@elkm.de, Rossower Str. 25, 17039 Staven
www.kirche-mv.de/staven

Gemeindebereich Wulkenzin-Breesen
Pastor i. V. Ralf von Samson, Tel.: 0395 7071748, ralf.vonsamson-
himmelstierna@elkm.de
Gemeindebüro Petra Singer, Tel.: 0395 5823442, 
petra.singer@elkm.de
Öffnungszeiten: Mi. + Do. 09:00 – 12:00 Uhr
Alter Bahndamm 48, 17039 Wulkenzin
www.kirche-mv.de/wulkenzin-breesen

� Foto: Katrin Miercke
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Vereinigte Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Marien Friedland  
Gottesdienste im Juli 2026

So 28. 06.
09:00 Uhr Gottesdienst, Kirche Salow
10:30 Uhr Gottesdienst, St. Marienkirche Friedland
Sa 03. 07.
19:00 Uhr Sommerabendgottesdienst, Kirche Helpt
So 05. 07.
10:30 Uhr Gottesdienst mit besonderer musikalischer 

Gestaltung zum 150. Geburtstag der Glocken,  
St. Marienkirche Friedland

So 12. 07.
09:00 Uhr Gottesdienst, Kirche Gehren
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, St. Marienkirche 

Friedland
So 19. 07.
09:00 Uhr Gottesdienst, Kirche Roga
10:30 Uhr Gottesdienst, St. Marienkirche Friedland
So 25. 07.
09:00 Uhr Gottesdienst, Kirche Bassow
10:30 Uhr Gottesdienst, St. Marienkirche Friedland

Aktuell informieren wir Sie über die kostenlose App PPush, 
Channel „Kirchengemeinde Friedland“ und auf www.kirche-mv.
de/friedland-st-marien

Veranstaltungen
Die Glocken in der St. Marienkirche werden 150 Jahre alt
Herzliche Einladung. Wir feiern Gottesdienst am Sonntag, den 
05.07.2026 um 10:30 Uhr mit besonderer musikalischer Gestal-
tung. Die Glocken in der St. Marienkirche haben eine bewegte 
Geschichte hinter sich. In diesem Jahr werden sie 150 Jahre alt.

Musical-Projekt der Kinder der Kinderstunde
Herzliche Einladung zur Musical-Aufführung „Ungeheuer geliebt 
– Ein Musical über das Wunder, du selbst zu sein“ am 11.07.2026 
um 15:00 Uhr in der Kirche St. Marien in Friedland. Die Kinder 
der Kinderstunde in Friedland haben mit viel Freude mehrere 
Wochen lang dieses Musical eingeübt. Es wird die Geschichte 
von Marie erzählt, die an einem Tag zu einem Ungeheuer wird 
und am Ende entdeckt, wie wunderbar sie gemacht ist. Viele 
tolle Lieder umrahmen diese schöne Geschichte, die einfach be-
wegt und berührt. Wir freuen uns auf Sie! Idee und Text von den 
Gemeindepädagoginnen Katja Gehrke und Anja Knaack.
Der Eintritt ist frei. Eine Spende ist herzlich willkommen.

Anschrift der Kirchengemeinde:
Vereinigte Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Marien Friedland
Riemannstr. 20, 17098 Friedland
Tel. Büro: 039601 30303
E-Mail: friedland-marien@elkm.de

Mitarbeiter und Ansprechpartner:
Pastorin Ruthild Pell-John
Tel. 039601 20480
E-Mail: ruthild.pell-john@elkm.de
Sekretärin Birgit Schmidt, Tel. 039601 30303
E-Mail: birgit.schmidt@elkm.de
Gemeindepädagoginnen Anja Knaack, 
E-Mail: anja.knaack@elkm.de und
Katja Gehrke, E-Mail: katja.gehrke@elkm.de

Unsere Bankverbindung:
Kirchengemeinde St. Marien Friedland
IBAN: DE73 1506 1618 0001 7148 56; BIC: GENODEF1WRN

Ausstellung in der offenen Kirche Wulkenzin

WWW – Im Gespräch vernetzt
Vom 18.07.26 - 24.7.26 ist in der offenen Kirche Wulkenzin die 
Ausstellung „DEMOKRATIE buchstabiert“ zu sehen.
Von täglich 11:00 Uhr – 17:30 Uhr sind bei gutem Wetter drau-
ßen Sitzgelegenheiten aufgestellt, um bei einem Eis von der be-
nachbarten Eisdiele „Eisbär“ zu verweilen und einen Blick auf die 
Ausstellung der Heinrich-Böll-Stiftung zu werfen.
Wir laden Sie ein, miteinander ins Gespräch zu kommen und Ge-
danken auszutauschen. Eigene Bilder und Texte zum Thema kön-
nen gestaltet werden und die Ausstellung ergänzen. Wir freuen 
uns auf Beiträge von Groß und Klein!
Herzliche Einladung zur Ausstellungseröffnung am Samstag, 
18.7. um 11 Uhr vor der Kirche in Wulkenzin, Alter Damm.
Die Ausstellung ist der Auftakt zu weiteren Mitmachaktionen 
unter dem Motto „WWW – im Gespräch“ (Wulkenzin – Wog-
gersin – Weitin). Am 15.8. folgen die „Bierdeckelgespräche“ in 
Woggersin.

Sommerkonzert in der Kirche Wulkenzin
Viertorequartett
Sonntag, 26.07.2026 16:00Uhr
Eintritt frei, am Ausgang wird um eine Spende für die Künstler 
gebeten.

Passentiner Sommerkonzerte
Eintritt frei, am Ausgang wird um eine Spende für die Künstler 
gebeten.

Sonntag, 5.07.2026 16:00Uhr Kirche Passentin
Gruppe Vindspel
Lieder aus dem skandinavischen Raum

Sonntag, 30.08.2026 16:00 Uhr Kirche Passentin
Gruppe Papillon
Folkmusik aus aller Welt- frech, frei, fröhlich

Katharina Seuffert

KI generiert
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Das Fest der Vereine Brunn
Am 11.07.2026 veranstalten wir ab 11:00 Uhr auf dem Sport-
platz in Brunn unser jährliches Vereinsfest.
Freut euch auf ein lustiges Sportfest mit vielen Attraktionen für 
Groß und Klein.
Den ganzen Tag Bubble-Fußball, Fußball-Dart, Menschenkicker, 
Ski-Wettlauf und Teebeutel-Weitwurf.

Programm:

- 11:00 Uhr startet unser Volleyballturnier

- ab 12:00 Uhr Bastelstraße & Kinderspaß

- ab 14:00 Uhr Kaffee & Kuchen

- 15:00 Uhr Eröffnung durch den Bürgermeister & Tanzgruppe 
„The MOB“

- 16:00 Uhr Helga Hahnemann Double

- 20:00 Uhr Tanz im Festzelt mit DJ Heiko

- 21:30 Uhr Live – Musik mit Marcus Christiansen

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt:
selbst gebackener Kuchen und Kaffee, Getränke und viele lecke-
re Spezialitäten vom Grill.
Wir freuen uns auf viele Besucher und einen schönen gemein-
samen Tag!

Uwe Behlert

Kinderfest in Neddemin
Für das diesjährige Kinderfest am 30.05.2026 haben sich die Or-
ganisatoren etwas Neues ausgedacht. Schon im Vorfeld berie-
ten Rene, Carmen, Kristina, Ralf, Sebastian, Helmut und Christin, 
wie das Kinderfest 2026 in Neddemin ablaufen solle. Auch im 
Kulturausschuss der Gemeinde wurde diese Veranstaltung un-
ter anderem thematisiert und eine finanzielle Unterstützung 
wurde in Aussicht gestellt. Einen Clown sollten wir auch mal 
ausprobieren, war die Meinung. Und dann war sie da, Ella Po-
pella - mit vielen Ideen, welche sie mit unseren Kindern teilte. 
Über Seifenblasen, Luftballons modellieren und allerlei Spiele 

war Ella Popella die Hauptattraktion bis zum Mittagessen. Eine 
großartige Aktion, pflichteten die teilnehmenden Kinder und 
das Organisationsteam bei. Für das anschließende Mittagessen 
hatte Helmut wieder seine allbekannten Nudeln und Tomaten-
sauce präsentiert. Die Kinder hatten reichlichen Hunger. Auch 
das Süße kam nicht zu kurz. Fleißige Kuchenbäckerinnen stellten 
ihre Backkunst den Kindern zur Verfügung. Auch Waffeln, wahl-
weise mit Puderzucker, Erdbeermarmelade oder selbstgemach-
tem Apfelmus zu bestreichen, waren im Angebot. Ralf stand wie 
immer am Grill und hatte zu tun, den großen Grill zu bändigen.
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Die Hüpfburg mit Rutschen stand währenddessen zur körper-
lichen Betätigung für die Kinder zur Verfügung. Zum Start er-
hielten alle Kinder einen Stationszettel, auf welchem sie nach 
Absolvierung der Spiele einen Stempel erhielten. Durch die Be-
reitstellung von Preisen durch einige Sponsoren war auch reich-
lich Auswahl beim Eintauschen der Stationszettel vorhanden. 
Nach dem Mittag waren die Ponys von Mika, der Ballwurfstand 
bei Kristina und das Gummistiefelweitwerfen bei Carmen dran. 
Für die kulinarische Versorgung stand Christin in der Ausgabe 

bereit. Doch der Höhepunkt war Rene mit seinem fliegenden 
Teppich. Mit seinem Quad vorweg hatte er die Kinder auf sei-
ner Seite. Einige purzelten herunter und andere konnten nicht 
genug vom fliegenden Teppich bekommen. Rundherum war es 
wieder ein gelungener Kindertag in Neddemin.

� Fotos: Hartmut Gnad

Danke an alle Mitmacher im Namen der Kinder.

Hartmut Gnad

Kinderfest und Fussballturnier in Warlin

Am 06.06.26 wurde durch die Warliner Dorfgemeinschaft das 
diesjährige Kinderfest organisiert und ein Fussballturnier um 
den „Warlinchen Wanderpokal“ durchgeführt. Die Kinder ha-
ben ihre Spiele mit viel Freude und Erfolg gemeistert und um 
den Wanderpokal wurde hart gekämpft. Das „Warlinchen“ wur-
de erfolgreich von seinen Besitzern aus dem vergangenen Jahr 

verteidigt. Das tolle Wetter hat mit zur guten Stimmung, guten 
Laune und viel Spaß beigetragen. Vielen Dank an dieser Stelle 
an alle Sponsoren, Helfer, Organisatoren und Gäste; ohne die 
dieses tolle Fest nicht möglich gewesen wäre.

Petra Behrends, Dorfgemeinschaft Warlin

� Fotos: Petra Behrends
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Flohmarkt in Trollenhagen mit starker Resonanz
Der 2. Flohmarkt in Trollenhagen fand 
am 30.5. auf der frisch gemähten Wie-
se zwischen Flughafen und Dorf statt.
80 Aussteller sorgten für ein buntes 
Angebot. 

Es gab viele interessante Gespräche mit tollen Leuten. Für das 
leibliche Wohl sorgte das Team vom Dörferdreieck e. V. u. a. mit 
Wurst vom Grill, Pommes und Getränken.
Großes Lob gab es von Ausstellern und Besuchern für die perfek-
te Vorbereitung und Organisation des Marktes. So war es nicht 
verwunderlich, dass schon während der Veranstaltung nach 
dem nächsten Flohmarkttermin in diesem Jahr gefragt wurde.
Ein herzlicher Dank geht an alle Helfer und Unterstützer für die-
sen gelungenen Tag.

Andreas Pietsch
Dörferdreieck e. V.

� Foto: Andreas Pietsch

Veranstalter: Dörferdreieck e. V., Grafik: Dominique Blumberg
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Kinderfest in Podewall ließ Herzen schneller schlagen
Zahlreiche Kinder und Erwachsene ver-
weilten am 6.6. im Generationenpark 
Podewall zum Kinderfest.
Bei bestem Wetter und bester Stim-
mung gab es ein enormes Angebot an 

Aktivitäten. Besonders die Hüpfburgen sorgten für strahlende 
Kinderaugen und luden zum ausgiebigen Toben und Austoben 
ein. An den zahlreichen Stationen konnten die Kinder ihr Ge-
schick, ihre Kreativität und ihr Können unter Beweis stellen. Mit 
viel Freude und Begeisterung wurden die verschiedenen Aufga-
ben, wie z. B. Sackhüpfen, Torwandschießen, heißer Draht, Ski-
langlauf und Schubkarrenrennen gemeistert. 
Wer alle Stationen absolviert hatte, durfte sich über eine  
Urkunde sowie einen tollen Preis als Anerkennung für die er-
brachten Leistungen freuen. Ein weiteres Highlight war die 
beliebte Nerf-Schießstation. Hier konnte sich jedes Kind nach 
erfolgreicher Teilnahme sein persönliches Lieblingskuscheltier 
aussuchen.

Für Begeisterung sorgte auch der Tanzauftritt der Dance Queens 
aus Neverin, der vom Publikum mit großem Applaus belohnt 
wurde. Die ASB Kita „Kinnerstuw“ in Trollenhagen bereicherte 
das Fest mit einer Bastelstation, die von den Kindern sehr gut 
angenommen wurde und den ganzen Tag über großen Zuspruch 
fand.
Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Zahlreiche 
leckere Speisen und Getränke rundeten das Fest ab und luden 
zum Verweilen ein. Zur Stärkung waren Popcorn, Pommes, Brat-
wurst, selbst gebackener Kuchen und Getränke im Angebot. Au-
ßerdem gab es Eis von Jackle und Heidi.
Die Organisatoren bedanken sich herzlich bei allen Unterstüt-
zern, Sponsoren, Helferinnen und Helfern sowie bei den vielen 
Familien, welche das Kinderfest besucht haben. Gemeinsam 
wurde ein unvergesslicher Tag voller Spiel, Spaß und Gemein-
schaft erlebt.

Christin Magener
Dörferdreieck e. V.

� Fotos: Christin Magener

Dorffest in Woggersin: Sport, Begegnung und Unterhaltung  
für die ganze Familie

Am Samstag, dem 04.07.2026, lädt die Gemeinde Woggersin 
wieder zum traditionellen Dorffest ein. Besucherinnen und 
Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm an 
zwei Veranstaltungsorten – auf dem Sportplatz sowie rund 
um den Speicher und den Speicherhof.
Bereits ab 9:00 Uhr beginnt auf dem Sportplatz der sportliche 
Teil des Festtages. Der SV Woggersin e. V. organisiert die tra-
ditionellen Volleyball- und Fußballturniere und freut sich über 
zahlreiche Zuschauer und Teilnehmer.
Den Auftakt macht das Volleyballturnier, dessen Mannschaften 

bereits feststehen. Ab 10:00 Uhr sind dann die jüngsten Gäste 
gefragt: Beim Bambini-Fußball auf dem Kleinfeld können Kinder 
gemeinsam mit ihren Eltern aktiv werden. Die Mannschaften 
werden direkt vor Ort entsprechend der Teilnehmerzahl und 
des Alters zusammengestellt. Gespielt wird auf kleine Tore, so-
dass der Spaß am Fußball im Vordergrund steht.
Wer seine Treffsicherheit testen möchte, kann sich außerdem 
beim Dartspiel, Bogenschießen oder Büchsenwerfen versuchen.
Ab 11:00 Uhr folgt das traditionelle Fußballturnier. Hier sind 
noch Mannschaften willkommen. 
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Wie schon in früheren Jahren sind insbe-
sondere Straßen-, Nachbarschafts- oder 
Freizeitmannschaften eingeladen, sich 
zusammenzufinden und den sportlichen 
Wettstreit aufzunehmen. Gespielt wird 
mit vier Feldspielern und einem Torwart 
pro Mannschaft. Der Charakter des Tur-
niers bleibt bewusst volkssportlich – der 
gemeinsame Spaß steht über dem sport-
lichen Ehrgeiz.
Interessierte können sich bereits im Vor-
feld beim SV Woggersin melden. Eine 
spontane Teilnahme am Veranstaltungs-
tag ist jedoch ebenfalls möglich.
Für die Versorgung mit Getränken und 
Gegrilltem sorgt der Sportverein direkt 
auf dem Sportplatz.

Ansprechpartner Sportturniere: Jürgen 
Heinath (Telefon: 0175 7201994)

Ab 14:00 Uhr verlagert sich das Gesche-
hen zum Speicher und auf den Speicher-
hof. Dort eröffnet der Freizeittreff den 
traditionellen Kaffee- und Kuchenver-
kauf. Im Anschluss wird das Dorffest of-
fiziell durch den Bürgermeister eröffnet.
Rund um den Speicherhof erwartet die 
Besucherinnen und Besucher ein buntes 
Nachmittagsprogramm. Eine Hüpfburg, 
die Bastelstraße sowie weitere Mitma-
changebote laden Kinder, Familien und 
alle Interessierten zum Verweilen ein. 
Dabei stehen Begegnung, Gemeinschaft 
und ein geselliges Miteinander im Mit-
telpunkt.
Die Freiwillige Feuerwehr lädt Kinder und 
Familien zu einer besonderen Bauaktion 
ein. Gemeinsam soll ein Projekt entste-
hen, das nicht nur Spaß macht, sondern 
auch dauerhaft das Dorf bereichern wird. 
Was genau gebaut wird, wird vor Ort 
verraten – Mitmachen ist ausdrücklich 
erwünscht.
Ab 19:30 Uhr beginnt die große Dorffest-
party am Speicher. Neben Musik und gu-
ter Stimmung dürfen sich die Gäste auf 
einen besonderen Besucher freuen: Der 
bekannte mecklenburgische Entertainer 
Bauer Korl wird dem Dorffest einen Be-
such abstatten und mit seinem typischen 
Humor für beste Unterhaltung sorgen.
Als besonderes Dankeschön an alle Gäste 
spendiert die Gemeinde das erste Fass 
Freibier. Der Ausschank erfolgt kostenlos, 
solange der Vorrat reicht.
Den festlichen Abschluss des Tages 
bildet ein Feuerwerk, das den Himmel 
über Woggersin in den Abendstunden 
erleuchten wird.
Die Gemeinde Woggersin bedankt sich 
bei allen Vereinen, Helferinnen und 
Helfern sowie Unterstützern, die mit 
ihrem Engagement zum Gelingen des 
Dorffestes beitragen, und freut sich auf 
zahlreiche Gäste aus Woggersin und der 
gesamten Region.

Text: Jette Demmin
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Torgelowfahrt 2026
Ausflug zur Eisengießerei nach Torgelow
Am 29.05.2026 trafen sich Mitglieder 
des Vereins „Gemeinsam Leben in Neu-

endorf“ und Interessierte zum Ausflug zur Eisengießerei nach 
Torgelow. Die Gießerei, die heute zur Silbitz Gruppe aus Thüringen 
gehört, produziert komplexe Bauteile, z. B. für Windkraftanlagen, 
Schiffsdieselmotoren und Gussteile für den Maschinenbau.
Herr Röseling - Produktionsleiter - führte uns durch alle Bereiche 
des Werkes und erläuterte dabei Verfahrenstechniken, Probleme 
mit der Energie und dem Fachkräftemangel. Er berichtete, woher 
das Roheisen kommt, wie viel Schrott und zusätzliche Legierungen 
benötigt werden. Aufmerksam betrachteten wir den Modellbau, 
die Keramikwerkstatt und die mechanische Nachbereitung.
In der großen Werkhalle, dem eigentlichen Schmelzbetrieb, 
staunten wir über die Größe der einzelnen Produkte (120 bis 150 
Tonnen).
Unser Dank gilt Frau Freundel für die perfekte Vorbereitung (auch 
mit Schutzhelm, Weste und Brille) und dem Mittagessen in der 
Kantine. Ein besonderes Dankeschön für Herrn Röselings kompe-
tente und aufschlussreiche Führung durch das Werk.
Es war für uns eine gelungene Veranstaltung (vielen Dank Fred!) 
und wir freuen uns schon auf das nächste Event.

Karin Willert � Foto: Karin Willert & Rainer Hickisch

Fahrt nach Stralsund und auf die Insel Rügen 2026
Von Haien, Kreidefelsen und Fisch-
brötchen – Ein unvergesslicher Tag 
mit dem Verein „Gemeinsam Leben 
in Neuendorf e. V.“

Am 02.06.2026 unternahmen 34 Mitglieder und Gäste des Ver-
eins „Gemeinsam Leben in Neuendorf“ eine unvergessliche Som-
mertour, perfekt organisiert von Hildegard und durchgeführt mit 
GFB-Reisen. Ziel waren Stralsund, das Nationalpark-Zentrum mit 
dem Königsstuhl und Sassnitz. Nach herzlicher Begrüßung durch 
Hildegard, die Fahrer Lutz und Reiseleiterin Dorothea vorstellte, 
sowie einer kurzen Ansprache von Vorsitzendem Joachim, begann 
die Reise kurz nach 8:00 Uhr. Dorothea verzauberte die Gruppe 
bereits während der Fahrt mit Geschichten über Stralsund.
Die erste Station in Stralsund war das Meeresmuseum. Gegen 
10:00 Uhr tauchte die Gruppe für 80 Minuten in die Ausstellung 
„Geheimnisvolle Wege im Meer – Haie und Rochen“ ein. Eine 
Museumsführerin begeisterte mit lebensechten Modellen und 
Präparaten, darunter ein Robbenpräparat zum Anfassen. Anschlie-
ßend konnte die Aquarienwelt eigenständig erkundet werden.
Nach so viel Unterwasserwelt ging es weiter zum Nationalpark-
Zentrum Königsstuhl. Nach einer Stärkung mit Bockwurst und Kaf-
fee hatten wir bis 15:00 Uhr Zeit, den atemberaubenden Skywalk 
und einen Teil des Nationalparks Jasmund zu bestaunen.
Eine Führung beleuchtete die Geschichte und Zukunft des Na-
tionalparks mit seinen Buchenwäldern und den majestätischen 
Kreidefelsen – ein Highlight war der Skywalk als Selfie-Magnet.
Die letzte Station war der Hafen von Sassnitz, wo ausgiebig ge-
bummelt, Souvenirs gesucht, Fischbrötchen genossen und Eis 
gegessen wurde.

Um 17:00 Uhr traten alle die Rückreise an, beseelt von einem tollen, 
erlebnisreichen Tag bei bestem Wetter. Ein großes Dankeschön 
gilt Hildegard für die Organisation, Joachim für die Informationen, 
Lutz als Fahrer und Dorothea als Reiseleiterin, die alle zu diesem 
unvergesslichen Tag beigetragen haben. Der Verein freut sich 
schon auf das nächste Abenteuer!

Petra Schmidt

� Foto: Rainer Hickisch
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Prämierung des Fotowettbewerbs
Im Rahmen des Amtsausschusses am 26.03.2026 wurde der Fotowettbewerb „Deine Gemeinde blüht auf!“ feierlich gewürdigt. In 
der Sitzung wurde auf den Wettbewerb aus dem Jahr 2024 zurückgeblickt – mit großem Erfolg: Über 100 Einsendungen zeigen ein-
drucksvoll, wie stark sich die Einwohnerinnen und Einwohner mit unserer Region identifizieren und wie vielfältig sie ihre Gemeinde 
in Szene gesetzt haben.
Die schönsten Aufnahmen wurden präsentiert und die drei Gewinnerinnen und Gewinner mit kleinen Präsenten ausgezeichnet.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmenden – und ein großes Dankeschön für die vielen tollen Beiträge!

Amt Neverin

PRÄMIERUNG 
DES FOTOWETTBEWERBS

Deine Gemeinde blüht auf !




